
Beitragsordnung SV Lichtenberg 47, Abteilung Tischtennis, gülƟg ab 01.01.2021

Mahnungswesen

gilt für alle Mitglieder normal Zahlweise Auf Antrag Zahlweise Auf Antrag Zahlweise normal Zahlweise gilt für alle Mitglieder

halbjährlich

180

2 x 90

180

2 x 90

180

2 x 90

jährlich 1 x 180 1 x 180 1 x 180

Fälligkeit Damen, Herren, Jugend Rentner, Pensionäre***

gilt für alle Mitglieder normal Zahlweise Auf Antrag Zahlweise Auf Antrag Zahlweise

halbjährlich 150 2 x 75 120 2 x 60 120 2 x 60

jährlich bis 20.01. für das gesamte Jahr 135 1 x 135 110 1 x 110 110 1 x 110

* zzgl. Aufnahmegebühr von 6 € für neue Mitglieder ab 18 Jahren bzw. 3 € für Mitglieder unter 18 Jahren
** Anträge auf Beitragsermäßigung sind halbjährlich zum 15.06. und 15.12. beim Kassenwart einzureichen damit über den Antrag vor Zahlung entschieden werden kann
*** Anträge auf dauerhaŌe Beitragsermäßigung sind einmalig zum 15.12. an die Abteilungsleitung zu stellen
**** Fördermitglieder (passive Mitglieder) nehmen nicht am Spielbetrieb und nicht am Training teil

Kontodaten
BegünsƟgter: Lichtenberg 47
IBAN: DE63100208900356378768
BIC: HYVEDEMM488
Kontonummer: 356378768
Bankleitzahl: 10020890
KrediƟnsƟtut: HypoVereinsbank Berlin
Verwendungszweck: Name des Mitglieds, Tischtennis, Beitrag, Zeitraum, eventuell Aufnahmegebühr (biƩe alle Punkte angeben)

Beitragsübersicht 
Der Grundbeitrag beträgt monatlich 15€ und wird für Neu-Mitglieder ab EintriƩsdatum bis Halbjahres-/Jahresschluss verrechnet, 

bis dann eine halbjährliche/jährliche Zahlungweise eintriƩ.
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Zahlungs-
art

Fälligkeit Damen, Herren, Jugend
Azubis, Studenten, 

Erwerbslose, geringfügig 
BeschäŌigte, o.ä.**

Rentner, Pensionäre*** Fördermitglieder**** Ehren-
Mitglieder

nach 20.01. / 20.07.
bei nicht in Anspruchnahme des 
RabaƩs und zu später Zahlung 

(mindestens) 
60

darüber hinaus 
gezahlte 
Beiträge 

werden als 
Förderbeitrag 

verbucht

(mindestens)
1 x 60 kein Beitrag

Im Folgemonat nach Fälligkeit der Beiträge 
(Februar/August)  erfolgt eine Erinnerung/
Mahnung durch ein Mitglied der 
Abteilungsleitung.

Werden die Beiträge im Februar/August 
noch immer nicht gezahlt, werden nach 
schriŌlicher Mahnung 5 € Verzugsgebühr 
erhoben und es erfolgt ein vorläufiger 
Entzug der SpielberechƟgung. 

Für eine DriƩe Mahnung durch das 
Präsidium nach weiteren 4 Wochen wird 
dann eine Verzugsgebühr von 10 € 
erhoben.

Nach weiteren 4 Wochen wird ein 
gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet.

nach 20.01. / 20.07.
bei nicht in Anspruchnahme des 
RabaƩs und zu später Zahlung
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Azubis, Studenten, 
Erwerbslose, geringfügig 

BeschäŌigte, o.ä.**

bis zum 20.01. für 1. HJ
bis zum 20.07. für 2. HJ


